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Amtlicher Teil

Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier: Änderung der TRBS 1201 Teil 4 „Prüfung von
überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung
von Aufzugsanlagen“

– Bek. d. BMAS v. 4.5.2022 – IIIb5 – 35612 –

Gemäß §21 Absatz 6 der Betriebssicherheitsverordnung
macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die
nachstehende Änderung der TRBS 1201 Teil 4 „Prüfung von
überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung von Aufzugs-
anlagen“, Ausgabe März 2019, GMBl 2019, S.253 [Nr.13–
16] bekannt.

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe „Anhang 2
Beispiele für prüfplichtige Änderungen an Aufzugsanla-
gen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 3.2 BetrSichV,
welche die Bauart oder Betriebsweise beeinlussen und
von einer zugelassenen Überwachungsstelle geprüft wer-
den müssen“ die folgende Angabe zu Anhang 3 angefügt:

„Anhang 3 Anforderungen an Prüfungen von Feuer-
wehraufzügen“

2. Abschnitt 3.2.2 „Ordnungsprüfung“ Absatz 1 wird wie
folgt gefasst:

„(1) Für die Ordnungsprüfung der Aufzugsanlage müs-
sen alle erforderlichen Dokumente zur Beurteilung der
sicheren Verwendung bereitgestellt werden: Dies sind
zum Beispiel:

1. technische Unterlagen der Aufzugsanlage, dazu gehö-
ren u. a. elektrische und hydraulische Schaltpläne,
Prüfanleitungen, Nachweise zu den verwendeten Si-
cherheitsbauteilen einschließlich Unterlagen zur
Feststellung der verwendetenHardware und des Soft-
warestandes der elektrischen Sicherheitseinrichtun-
gen sowie die Betriebsanleitung,

2. Konformitätserklärung für den Aufzug,

3. Beschreibung des Aufzuges,

4. Errichterprotokoll der elektrischen Anlage,

5. Übersicht der vorhandenen aufzugsexternen Sicher-
heitseinrichtungen und zugehörige Prüfnachweise.
Diese Übersicht muss Angaben über die Rechts-
grundlagen und über die Prüffristen enthalten. Für
eine Beurteilung der Schnittstelle zum Aufzug sind,
soweit zutreffend, die Prüfberichte maßgebend, dies
können zum Beispiel Prüfberichte über Brandfall-
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steuerungen sein und sind zur Einsicht vor Ort zur
Verfügung zu stellen.

6. Notfallplan (am Betriebsort nur wenn erforderlich)
und Notbefreiungsanleitung. Dies gilt für Aufzugs-
anlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buch-
stabe b) BetrSichV nur dann, wenn in der Aufzugsan-
lage eine Person eingeschlossen werden kann.

7. Aufstellung über die zusätzlich getroffenen Schutz-
maßnahmen, vgl. §4 Absatz 1 Nummer 3 BetrSichV
und Ermittlung der Prüffristen.“

3. Abschnitt 3.5 „Prüfung vor Wiederinbetriebnahme nach
prüfplichtigen Änderungen“ Absatz 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „nach Nummer 3.2“
durch die Wörter „nach Abschnitt 3.2“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Wörter „nach Nummer 3.2“
durch die Wörter „nach Abschnitt 3.2“ ersetzt.

4. Der Anhang 1 „Mindestprüfumfang bei der Prüfung der
Sicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
einer Aufzugsanlage gemäß TRBS 1201 Teil 4 Num-
mern 3.2 und 3.3“ wird wie folgt gefasst:

„Anhang 1

Mindestprüfumfang bei der Prüfung der Sicherheit
der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel einer Auf-
zugsanlage gemäß TRBS 1201 Teil 4 Abschnitte 3.2
und 3.3

Die Prüfung schließt die Prüfung der Sicherheit der elek-
trischen Anlage gemäß §5 DGUV Vorschrift 3 ab dem
Übergabepunkt für die Aufzugsanlage ein.

Protokoll

zur Prüfung der elektrischen Sicherheit an einer
Aufzugsanlage im Sinne der TRBS 1201 Teil 4
[Abschnitt 3.2 und Abschnitt 3.3]

Aufzugsdaten

Betreiber:

Fabrik-Nr.:

Betriebsort:

Hersteller:

Ident/Equi-Nr.:

Baujahr:
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Netzform1)  TN  TT  IT

Besichtigen i.O.
nicht
i.O.

Bemerkung (nur bei nicht i. O.)

Schaltplan  

Zustand der Betriebsmittel
(zum Beispiel Schaltgeräte, Leitungen …)

 

Kennzeichnung der Betriebsmittel  

Schutz gegen direktes Berühren  

Teilweiser Berührungsschutz für Bedienvorgänge  

Potenzialausgleich und Schutzleiter  

Warnhinweise auf Fremdspannung/Klemmen, die
nach Abschalten des Hauptschalters noch unter
Spannung stehen

 

Durchgängigkeit Schutzleiter i.O.
nicht
i.O.

Bemerkung (nur bei nicht i.O.)

Betriebsmittel SK I im Triebwerksraum
(zum Beispiel Triebwerk/Aggregat, Bremsmagnet,
Fremdlüftung, Schaltergehäuse, Leuchten, Ölkühler,
Bremswiderstand …)

 

Betriebsmittel SK I im Schacht und auf Fahrkorb
(zum Beispiel Türantrieb, Lüfter, Endschalter,
Riegelmagnet, Schachtbeleuchtung …)

 

Schachttüren  

Messen

R Iso3)

(MΩ)
Überstromschutzeinrichtung

im Stromkreis
(wenn keine RCD)

RCD im Stromkreis

 vorhanden
 nicht vorhanden

Charak-
teristik
(z.B. B)

In (A) Zs (Ω) Ik (A) IΔn (mA) IMess (mA)
Auslöse-

Zeit
tA (ms)

Steckdose
Triebwerks-
raum1)

Beleuchtung/
Steckdose
Fahrkorb

Beleuchtung/
Steckdose
Schachtgrube1)

Motorstrom-
kreis2)

Hinweis: Bei der Prüfung vor Inbetriebnahme können Werte aus der Herstellerdokumentation (Prüfbericht) über-
nommen werden, sofern vorhanden.

1) wenn Stromkreis innerhalb des Triebwerkraums stromlos geschaltet werden kann

2) geringster Messwert

3) Es sind stichprobenmäßig mindestens zwei Messungen an einem Stromkreis oder unterschiedlichen Stromkreisen durchzuführen.

Erproben i.O.
nicht
i.O.

Bemerkung (nur bei nicht i.O.)

RCD oder Isolationsüberwachungseinrichtung, sofern
vorhanden
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Messgeräte

Es wurden Messgeräte nach DIN EN 61557-1:2018 (VDE 0413-1) verwendet.

Hinweise: Die stichprobenartigen Prüfungen erfolgten bei Normalnetzbetrieb. Eine eventuelle Ersatznetz-
speisung fand keine Berücksichtigung.

Ort: Datum:
Name/Unterschrift: _____________________________

(Mustermann)“

5. Nach Anhang 2 wird der folgende Anhang 3 „Anforde-
rungen an Prüfungen von Feuerwehraufzügen“ angefügt:

„Anhang 3

Anforderungen an Prüfungen von Feuerwehraufzü-
gen

Inhalt

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen

3 Prüfarten und -umfänge

1 Anwendungsbereich

(1) Dieser Anhang ergänzt die TRBS 1201 Teil 4 um be-
sondere Anforderungen an Prüfungen von Feuerwehr-
aufzügen. Damit gilt für Feuerwehraufzüge die gemein-
same Berücksichtigung von Hauptteil und diesem An-
hang.

(2) Ein Feuerwehraufzug wird im Not- oder Brandfall
von der Feuerwehr zur Beförderung von Einsatzkräften,
Material sowie zur Rettung von Personen eingesetzt.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerwehraufzug

Feuerwehraufzüge sind Personen- und Lastenaufzüge
nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a)
BetrSichV, die auch zur Brandbekämpfung und Evakuie-
rung unter Aufsicht der Feuerwehr eingesetzt werden
dürfen.

2.2 Brandfallsteuerung

Die durch eine Brandmeldeanlage und/oder einen Feuer-
wehrschalter aktivierte Brandfallsteuerung verhindert,
dass Aufzüge weiterhin als allgemein verwendbares Be-
förderungsmittel im Gebäude während eines Brandfalls
verwendet werden können.

2.3 Druckbelüftungsanlage

Lüftungstechnische Anlage zum Schutz gegen das Ein-
dringen des Rauches in den Fahrschacht und die Auf-
zugskabine bzw. gegen eine Rauchausbreitung im Brand-
fall über den Fahrschacht.

2.4 Wirk-Prinzip-Prüfung

Eine im Baurecht geforderte Prüfung der technischen
Anlagen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
einschließlich des bestimmungsgemäßen Zusammenwir-
kens der Anlagen.

2.5 Feuerwehrfahrt

Verwendung des Aufzuges im Einsatzfall der Feuerwehr.

2.6 Löschwassermanagement

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Feuerwehraufzuges bei Einsatz von Löschwas-
ser, z.B. bei dessen Eindringen in den Schacht.

3 Prüfarten und -umfänge

3.1 Allgemeine Zielsetzungen

Zur Prüfung gehören auch besondere Sicherheitseinrich-
tungen, die für die sichere Verwendung des Feuerwehr-
aufzugs erforderlich sind. Dies sind mindestens Steue-
rungsprogramme sowie zusätzliche Einrichtungen wie
Notausstieg und Leitern, Ersatzstromversorgungen, An-
lagen zur Rauchfreihaltung des Aufzugschachts, Brand-
meldeanlagen, Türansteuerungen der Vorraumtüren,
Wandhydrantenanlagen.

3.2 Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme
(Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 3 BetrSichV)

Zur Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme von Feuer-
wehraufzügen gehört neben Prüfung der Feuerwehrfahrt
und der Prüfung des Löschwassermanagements auch die
Prüfung seiner aufzugsexternen Sicherheitseinrichtun-
gen, z.B. Brandfallsteuerung, Druckbelüftungsanlage.
Dies muss gegebenenfalls auch durch Auslösung von ex-
ternen Sicherheitseinrichtungen erfolgen.

3.2.1 Ordnungsprüfung

Zu prüfen ist zusätzlich zu Abschnitt 3.2.2 des Haupt-
teils dieser TRBS die Übersicht und die Dokumentation
über die Funktion als Feuerwehraufzug, eventuelle An-
forderungen der örtlichen Feuerwehr in Bezug auf den
entsprechenden Feuerwehraufzug und das Gebäude.

Diese Unterlagen umfassen:

1. Nachweise der Erfüllung des Landesbaurechts/der
Bauordnungen der Bundesländer. Die landesrechtli-
chen Abweichungen zu den jeweils geltenden Be-
schaffenheitsanforderungen, die die sichere Verwen-
dung des Feuerwehraufzuges beeinlussen, sind do-
kumentarisch vorzulegen,

2. die den Feuerwehraufzug betreffenden Inhalte aus
der Baugenehmigung und gegebenenfalls aus einem
vorhandenen Brandschutzkonzept bzw. entsprechen-
der Dokumente,

3. Übersicht und zugehörige Prüfnachweise der gewer-
keübergreifenden Prüfungen des Zusammenwirkens
der sicherheitstechnischen Anlagen unter Einbindung
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